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Hausaufgabenregelung Oberstufe Thal 
 

Allgemein 
 

 Die Lehrer geben Hausaufgaben, damit Schüler und Schülerinnen Lerninhalte sichern, 
üben, wiederholen oder auch einmal etwas Neues erforschen. 

 

 Hausaufgaben ergeben sich aus dem Unterricht und ergänzen die schulische Arbeit. 
 

 Die Eltern stellen sicher, dass ein fester Arbeitsplatz in ruhiger Umgebung ohne Ablen-
kung (durch PC, Handy, TV, Radio usw.) zur Verfügung steht. 

 

 Es liegt in der Eigenverantwortung jeder Schülerin/jedes Schülers die Hausaufgaben 
selbstständig und ordnungsgemäss zu erledigen. 
Die Eltern stellen sicher, dass die Hausaufgaben vollständig und sauber gelöst werden. 

 

 Bei allen Fragen zu Hausaufgaben wendet sich der Schüler/die Schülerin rechtzeitig an 
die zuständige Lehrperson. 
Bei zusätzlichen Problemen sollen sich die Eltern ebenfalls an diese wenden, nur diese 
kann umfassend Auskunft geben.  

 

Erteilung und Kontrolle der Hausaufgaben  
 

 Hausaufgaben werden regelmässig erteilt. Über die Ferien (letzter Schultag vor bis ers-
ter Schultag danach) werden keine Hausaufgaben erteilt. 

 

 Zusätzlich tragen eine sinnvolle Zeiteinteilung und regelmässiges Lernen zum Lernerfolg 
bei. 

 

 Die Hausaufgaben werden in der Schule regelmässig kontrolliert und besprochen. 
 

Notieren der Hausaufgaben  
 

 Alle Schüler erhalten ein Hausaufgabenbüchlein (Schüleragenda) und sind selbst für 
das Notieren der Hausaufgaben verantwortlich. 
 

Hausaufgaben bei Absenz 
 

 Der fehlende Schüler erhält die Hausaufgaben und Arbeitsblätter von einem Mitschüler. 
Es werden Partnerschaften gebildet.  
 

 Die Eltern entscheiden, ob Kinder (im Krankheitsfall) in der Lage sind, die Hausaufgaben 
zu erledigen. 

 

Massnahmen bei Nichterledigen der Hausaufgaben  
 

 Werden Hausaufgaben nicht oder unordentlich erledigt, sind diese bis zur nächsten Lek-
tion nachzuarbeiten und unaufgefordert vorzulegen. 
 

 Bei fehlenden Hausaufgaben werden geeignete Massnahmen getroffen.  
 

 


